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Parlamentarische Kontrolle der
tDÍenstet

- Einige thesenfórmþ Enrügungen

von Wolf-Diete,r Narr

Dle Fraç, wen kontnolliert die Kontrolleurc, @leitet alle llerr-
sdraften von Anfang an. Quis o¡stodiø cr¡stodern - wer soll denn
wie äben die \töchter rachen - fragten schon die verfassungskun-
dlgen Rõmer. Fär den modernen Stast gilt diese alte Frage in be-
sondermr ì[sße. Er, dieser modenne Staat beansprucht das "Me
nopol þitimer ph¡aischen Gewaltsemke¡tn (Max lteben) als urd-
genes Instrument; cr ønp6ngt aus der innertn und lu8ercn Si-
cherhcitsleistung seine hauptsäùliche Lqitimatlon. Il¡ndelt es
sich bei diesem St¡¡t audr noclr um einen demokr¡tischen Venfas-
sungpstaat, muß er die dringliche Fn¡ge in seiner Venfassung nor-
mativ und verfassungswirklld¡ kl¡r und deutlich beantworten.
Dieses Erfordernis w¡chst, wer¡n der Schutz, den der Stsst sdnen
Bärgeninnan und Blirgern angedeihør lö0t, im Dunkeln geschidrt.
Wie k¡nn gwährleisteú werden, daß aus solchem Dunkel nicht
st¡atlidt selbstproduziente Gefahrcn fär bürgenlidte Ræhte und
bäryerliche Sicüerhc¡t crrmchsen, das Instrumcnt der Sichenung
selbot zur Gefshr fär das zu Sichernde wird?

Kontn¡lle ist vønõteir. Wie sollte ei¡e solche indes oõglich sein, wenn das
a¡ Kontrolliereode sich gerade dadurcb auszeichnet, daß es im Geheimen ge-
schieht? Das Problem sugerÞss€ner Kont¡olle ist vertr¡ckt. Es gibt keine
hin¡eicheode Inmug, Du¡crnd sind æb¡ere Schutzgùter (hier vereinfachend
in a¡,ei zusemmengezogen) abanwãgen: Der von *a¡tlicbe¡¡ l¡shnz€n und ih-
req Vertretem bebeupÞte Schutz, der z.T. auch iur Geheimen geleistet wer-
den müsse, um de'n drohenden Gef¡hren eff*liv eßtgegentret€û an kõnnen,
liegt in der einen Wregscbela In der rnderen Wragæhele liegt die ¡us elle¡
Geheinhaltuog immer drärænde Gefahr. Nicht úmsonst ist der bürge,diche
Verfassuugsstrat der Neuzeit gegen die arcane imperii, gegen die geheiæ
Willki¡r ¡bsolutistischer Herrech¡ñ erstritten worden. Im R¡hm dieser
permaoenten Güter¡bç,Ègr¡ng, die angleich mit Hilfe des verfassungsgemäße,lr

Verhãltoisnãßigkeitsgebots erfolge,n muß, sind immer erneut folgende Fra-
gea an beantworten:
- Welche Sicherheitsleishmg rcll im Geheimeo erbr¡cht werden? Wie können
diese Siche¡üeitsleistrmgen bärgerrechtlich ausgewiase,n werden?
- Gibt as triftige rmd prinzipiell öffentlich darlegbare Grände ftr einen ge-
heimen Bärgerschutd
- tVie ka¡n das jeweils gerinçte Maß an Geheimh¡ltung erreicht werden?
- \Vie mässen die Institutionen der læistunçn im Gebeimen beschaffen sein,
d¡mit ihre institutionelle Eigendynanik weitgehend r¡¡terh¡ndeo werden
lüûn?
- V/elcbe Formen sich ergãnze,nder Kontrollvorkehnmgen lsssen die geheim-
dienstliche Verrdrmklungsgefahr am ehesteo in Grenzen halt€n?

All diese und ergãnzende Fragen müsse¡¡ nicht nur periodisch neu gestellt
werden, es ist in freiheitlich demohatischer Absicht auch geboûen, die be
so¡dere Verfassmg der Geheiudienste in regelnãßigeo Abdlãnden neu a¡ er-
õrtern r¡nd a¡ be.schließe,n,

öttenUictlrelt und V€rantworû¡rlg

Demok¡¡tie, insbesondere reprãse,ntative Demokratie in parlanentarischer
Form, lebt vom Prinzip der Õffentticbkeit. Nu¡ dieee erlaubt es ihr Zwil-
lingsprinzip an vervirklicbe,o, das Prinzip Verantworfimg. Verantwortung,
die nicht n¡chvollziehbqr und konhollierbar ist, vertommt anm Anspruch.
Das Parlament als die reprãseutetive Einrichtung der Demokr¡tie lebt davon,
d¡ß dss Prinzip ötrentlictlreit gilh Damit es die õffentliche Debatte um die
Gesetze füh¡en r¡¡d diese entsprechend legitimieren k¡rm; damit es in der
Lage ist, die exekutive Gewalt zu køt¡olliere,n; damit die Bärgerschaft der
Chance nach aû der legislativen rmd iler kontrollierenden Fr¡oktion teilneh-
men k¡m. Aus die,sen Gni¡den spricht alle Vermutung auch im juristiscben

Sinne des tYorfes d¡frr, daß alles und jedes, was potentiell mit Mecht- und
Herrschaftsausübung zu tun h¡t, öffentlich sei bær. öffentlich (a¡gãnglich)
gemacht werde.
Tatsãchlich jedoch schwãche,n ei¡e Reihe lrngfristiger Verändenrngen die
padame,ntarische, aus der öffentlichtreit geu¡onn€ne K¡aft. Dea¡ gehöre,n

r¡nter andercm,
- die säkulare Zu¡b¡ne an Aufgaben,
- die darin bqgrüûdete Machwedagenrng angunsÞn der Exekutive,
- die neue¡r intemation¡le,n, insbesondere die europãische'n Verflechtungen
und Verlagenrngen.
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Das Pa¡lamøt hat auf dieses quaatitativ und qualitativ verãnderte Aufgaben-
spektnrn eT. unvermeidlich so reagiert, daß os sich a¡m sog. Arbeitsparla-
meût mit einer eigenbürokntischcn Tief€nstruktur enturiskelte. Sprich, die
emphetisch õtr€ûtliche Ei¡¡ichtuag reprãsentativer Demok¡¡tie nimmt teil-
weise eelbst nichtõffentliche Zítge n, so deß lange vor ¡ller bervußten Ge-
hpirùsltung tEls¡chtich die 'Ilunlrelheit' des Politischen wãchst. Thom¡s
Ellwein h¡l einen Aspekt schoa vor 30 J¡h¡en warneird hen'orgehoben: 'Um
sein€r Vermittlungsfrrnktion willen ist d¡s Perlament nur dort wirklich P¡r-
lamer¡t, wo es õffentlich hsndelt, in der Regel stso iE Plenum. Weon die
deutschen Padaneute ihre Tãtigkeit a¡ch weiterhin in die Ausschüsse, Frak-
tionen und Arbeitsk¡eise vedegen rmd sich so der öffentticbkeit entziehe,o,
dann degredieren sic sich selbst a¡ krypto-bärdcratischen Kollegialorga-
n€N¡. '1

Geheindienste sind denolmtisch prinzipiell unailesig. Alle Vermutung
spricht gegen sie. Yfeon in der eingengs spostrophierten Güterabwägung
nech sknplõaer õffentlicher Debatæ perlqñ€nl¡risch eotschied€n wird. da$
bestirnmte õffentliche Aufgaben paradoxerweise ¡ichtõffentlich erfi¡llt wer-
den múßten, rlqnn mt¡ß die.ser Ziel-Miüel-Koflikt so gp¡¡su wie irgend mög-
lich gesetdich vertäut werdeo. Und diese gesetzlich erlaubteo denokr¡tisch
widersprächlichen Institutimen und dercn Aktionen müsseo periodisch ent-
sprechend úbetdscht werden. Im Unterschied anr 'Ewigkeitskl¡usel' des
Grundgesetzes I ls Art. 79 m GG ist hicr eine periodische Verfrllsklausel
aû.a¡¡ebÍien.
Tatsáchlich und r€chtlich ist die Entwickluog der Geheimdienste in der Br¡n-
desrepublik einer a¡rdesr Logik gefolgt, Der Br¡odcm¡chrichtendienst
(BND) u¡d der Militãrische Abschirndimst (MAD) existierte,n bie 1990 ge-
wollterm¡^Ben ohne jegliche ges€tzgebcrischc Griturduognrrtunde, in der Auf-
gaben und Beñ¡g[issc zu beneonør und ar begrenzcn gewcscn wñæn.
Der ryõæ rechtsftirmlicbe Nachvollarg des institutimcll liogst Gei¡ebenen
durch die vom Buodestag 1990 vcr¡bschiede[€ß Geheimdienstgosetze, in des-
informierender Absicht verpackt in sogenannten '(Aaikel-)Geeetr, a¡r Fort-
entwicklung d€6 Dat€ûschutzps', verstößt d¡räber hinaus gegen d¡s rschts-
st¡¡tlich gende in diesen Zusaomenbang zentrale Bcstinlnûeitsgebot.
Sprich, die nachffiglich gckaäpftcn gesctdicb€n Haadlungsnuschen sind so
loee rmd großzägig geknäpft uordcn, d¡ß die Mr$nrhmenvermuhrng rmd die
Vennutung anm Eins¡tz der ¡lla¡ psr¡schsl beschricbcnen 'n¡ch¡ichten-
dienstlicheo Mittel' ¡llemsl ñr dss r¡¡a¡reichend begrcnzte Eigeoeræssen
der Geheimdienste spricht. Diese Qualifizierung von etrtgr€nz€sden, nicht

I hrl¡ment und Vcrualtung, Stuügüt-Bcrlin-Kõln 196ó, S. 2¡l0ff.

begrenzenden Verrechtlichmgen gilt nicht nur ftr die beiden legalen Spõt-

liage, den BND rmd den MAD. Selbige triffi vielmehr auch ñr die Verfas-
sungsschutzgesetze, insbesondere dercn neue, die verfassungsschätzeriscbe,n

Aufgaben ¡usweit€nde 'Auflage' (1990) a¡. Unter der Behauptung, dem sog.
Volkszãhlungzurteil des Bundcsverfassrmgsgerichts von l9S3 enteprochen an

müssên, sind Koqpetenzen, Befugnisse und Mittel ausgeleiert, st¡tt strikter
gefaßt wordeo. Hinu¡ kommt, d¿ß seit dø 1br Jah¡en als Folge der Fort-
enhyickl'-g des ?olizeirechts, polizeilicher Techùiken (insb. iø Zl-
s&r¡n€nh¡ng der LIbemabme der Inform¡tio¡stechnologie) und ftlizeilich
verãnderter Organisation kriftige Anteile der prin;piell öffeotlich agierenden
Polizni ius Dunkel geheimdienstlicber Mittel und Methoden abgerutscht
sind.2

SumpFrger Bodør

Der Gesetzgeber hat sich nicht nur- in den Geheimdie.nstgeeetzea des Jah¡es

1990 oder a¡vor in der Gerrdhn¡ng eines æb¡ als 25jãhrigen 'rochtlosen'
Zusands iweier bedeutsamer Geheimdienste selbst sei¡er Pflichten enteignet,
Er h¡t dies auch im Rahmen der verfassrmgsãndøoden Notstandsgesetze des

Jah¡es 1968 getsn.3 Der in Art. lO GG enthaltene Gesetzesvorùeh¡lt wurde
in Form des sog. 'G lO€esetzes' so ausgiebig verrechtlicht, daß dss ver-
briefte Brief-, Post- r¡nd Femmeldegetreimis erheblich du¡chlõchert worden
ist. Kon¡ad Hesse h¡t dieses Gesetz folgendermaßea qualifiziert: 'Das Gesetz

ist im Rahmen der Notsta¡dwerfassung ergsngeo; seine Regeluogen gelten
j€doch auch in der Normalhge. Mit ihne,n hõhlt dss Gesetz dss cls Men-
scien¡ecbt verbürgle Brief-, Post- und Femmeldegeheimnis weitgehend ¡us;
seine tiefgreifenden Einsch¡nh¡ngpn uoterliegen unûer dem Aspekt ihrer
Verhãlhismãßigkeit und rl¡mi¡ ds¡ Erùaltuog der Weeensgebattsgarantie des

Art. 19 Abs. 2 GG verfassungsrechtlicþn Bedenkeo. Die denkb¡¡ weiten

u¡d uubestimmûen ¡orm¡tiven Vorauseetanngen, rmter denen diese Eingriffe
angelassen werden, l¡sseo der Exekutive eine Freiheit, die mit dem Vo¡ùe-
h¡lt der Anordnrmg von Gn¡ndrechtsbesch¡ãnkungen durch den Gesetzgeber

schwerlich vereinbar ist. Im Ausschft¡ß des Rechtsweges gibt das Gesetz

schließlich einen ñrnd¡oent¡len rechtsst¡¡tlichen Grundsatz preis. "4

2 Vgl. Busch, H. u.e., Die Folizci in der Bunderrepublik, Frankfurtltr{.-New Yort
19E6
3 Vgl. Wertentin, F., Dic Rertaur¡tion der deut¡chen PolÞci- tnnere Rürtung von
1945 bi¡ zur Notrtandrgerctzgcbung, Fnntfurt/M,-New York 1984
4 Hessc, K., Gnrndzügc des Verfareungsrechtr der Bundesrtpublik Dcutsehl¡nd, 8.
Aufl,, Karl¡ruhe 1975, S. 156; vgl. enalog: von Mùnch, I., Grundgeretr Kommcn-
tar, Bd.l, Fr¡ntfurt/l\{. 1974, S. 365
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Die parlaoeot¡rische Koaholle ist, so geeehe,n, von vornherein auf sumpfi-
gen Gnmd geetellt c/orden. I¡stitutionell wird sie seit 1978 durch die 'P¡r-
lamenû¡rische Konhollkommission' @KK) geleistet. Von 1956 bis 1978 exi-
stierle ei¡ sog.'Vertrauensmãnnergrerniurn'.
D¡s 'Geeetz über die parlameotarieche Koatrolle nacúrichtendicnstlicher Tä-
tigleit des Brmdes' vom I 1.4,7E. zeichnet sich dr¡rch seine Kilrze ar¡s. I¡ der-
selbeo liegt in diesem Fetl allerdings nicht die Würze. Geregelt wird frst nur
die Bestelhmg des Gremiums, die Mindestanzahl seiner Sitarnge'n r¡nd sein

Verfrhrensmoô¡s pauschal, die Gehei-haltuag. Von den Ko¡trolli¡stn¡-
m€ßteo sind drei enrãbnøsnrert: Die Brmdesregienrag govährt der PKK auf
Vedangen Akteneinsicht; sie nrß Personen ehör€n, die vo der Komnis-
sion benan¡t werden; "rd i;S. eine.s besonderen Remonst¡¡tions¡echts kõnneo

sich Mitateiterl¡nen der Geheimdieo¡te so die PKK wende,n, sofer¡ die
Leitung der diversen Geheimdienste ihrea Verbessenrngworschlâgen aicht
foþ. So sehr diese Kont¡rolli¡strumente, die begrûodungspflichtig von der

Bundesregienrng blockiert werdeo kõn¡e¡, die PKK aus dem Plenum des

Pa¡laoents heraushebea, eo eehr schudcbe,¡ sie die PKK im selbeo Zug. Sie

ñmsrert als.Pads@tseusschr¡ß ¡uf Teuchstetion mit der Maflgabe, daß ih¡e
Mitglieder selbstverstãodlich ib¡erseits der Geheimh¡ltungspflicht r¡ntedie-
gen. Kuranm, parlaæntarische Kontrolle dieser Art meint, daß der Kontroþ
le¡¡r sich voll ao d¡s Verf¡b¡eo des a¡ Kontsollierenden anpaßt. Derselbe
wi¡d dadu¡ch ar eindeutig defi¡itioasãchtigen, die A¡t der Kontrolle kon-
trollie¡pndea Instmz: Der Køtroller¡r ist a¡såtdich a¡hea¡ vollstãodig ab-

hingig von deo Inforn¡ti'meo, die ihm der a¡ Konholliere,nde gibt. De'ssen

Definitionsm¡chf nirnmt entsprechend ar. Der Kontrolleur hat q¡ßerdem die
Aufgabe, Gebeiodienste a¡ kontrollieren, derpo Kompeteozeo, Beñtpis-
oo(nteû rmd techischen Mittel der Gesetz¿eber so vage fo¡muliert hat, daß

sie kaum eigenrtãndige Kriærieo der Køtrolle hergebe.D, Damit aber ist der
Kontrolleru - von öffe,otlich auftrechenden skand¡löseo Ausoabmen 

"bgete-hen - n¡hear vollstãodig in der Hmd des Kontrollierten. Kontrolle wird so-
mit symbolisch.

I(raflloce Sl¡mbolik

Das Pa¡lamei¡t verñgt ¡iber eine weitere Einricbtuûg der gezielte'n Kontsolle,
über die Möglicbkeit, Untersuchrmgsausechüese gemãß Art 44. GG.eina¡set-
zen. Das lnstrunpût der Untemrchungss!¡sschûsse ist indes insgesamt wenig
geeigpet, 

"lt 
o1e Art VitÊlkur des Padsmøts gegenüber der Exekutive r¡nd

gegenüber der Offeotlichkeit a¡ dienen. Der zr¡s¡rn¡neofrsse'ndeo Bewertuog

von Ingo von Mänch krnn auch 20 Jahre spãter weithin gefolgt werdeo: 'ln
der bisherigen Form haben die Untersuchungsausschüsse n¡ch allgemeiner
Ansicåt dem Ziel der politischen Kont¡nlle rmd Auftlårung nicht gerecht
werden kõnne,n. Sollte es jedoch trotz jahrzebntelaager Bemähungen nicht
gelingen, d¿s Recht der Unterswhungsausschässe entscheidend an ãndem,
kann m¡n nur denjenigen Abgeorrdoeten anstimmen, die die Untersuchungs-
ausschässe in der derzeitigen Form fü¡' sinnl6rs er¡chten.'S Otwin Massiag
ve¡tieft dies: 'Díe Untersuchuags¡r¡sschüsse kommen in einem Moment a¡r
Geltung, in dem das Kind in den Bnrn¡en gefallen ist, in dem soansagea das

Defizit das perlamentarischen Systems i¡ einem gewisseu Sinne als singulõrer
Fall oder als Strukturdefizit deutlich geworden ist. N¡m fingt mm an, das In-
strumenüarium, das man h¿t - das Recht solcher Untersuchuogsausschüsse -,
an verbessern. Ich néane das den Versuch, symbolisch Politik ausa¡üben, im
Grundea¡ beúnftigen."6
Sind schon die Untersuchungs¡usschússe (aus hier nicht im einzrilrct darnt'
legenden Gränden) generell reichlich kraftlos, so gilt diese Beobachtung
vollends dsnn, wenn sie im'Bereich der Geheimdienste eingesetzt werden.

Dort werden sie durch Skend¡le initüert. Sie mögen im Umkreis der Sk¡n-
dale äber das unmittelbare Parteiengezãnk hi¡¿us auftlãrend sognr die eine

oder'andere Informstion einbringen. Nur als kootrollierende Spezialstollen
ins Geheimwerk der Dienste getrieben, taugen sie nichts. Im Gegenteil. Im
Effekt bestãtigen geheimdiensliche Skandale, wie notwendig verbesserte,

d.h. noch besser abgeschottete Geheimdienste sind, selbst wenn im einen

oder anderen Fall ei¡m¡l eine'Amts'-Person dnn glaubea sollte.

h'oblemrtische Imtitutionen

Die Bundesrepublik ist nicht die DDR. Die GeùeimdieusÞ der Bundesrepu-

blik sind weder getrennt noch gemeinsam mit der dortigeu Staatssiche¡treit

(Stasi) gleicharelza, die von der StsstsPartei SED kontrolliert wurde. Das

ganze System war ein einziges arc¡¡num ioperii. In der Bundesrepublik be'
steht (wenn ¿uch eine mËßigs und geñhrdete) Geweltenteilung; in ihr domi-
niert trotz alleo öffentlichkeit. Die Geheimdie,nste, einschließlich der fast

geheimen Teile der Polizei, stellen problemalische Institutionen in einem

Kontext dar, dea sie nicht beherrschen. Und dennoch ist verfassrmgskonfonn

nächtem festa¡stellen: Diese Geheimdie¡ste lãhmen i¡ ei¡em bärgerrechtli-
chen, politisch wichtigem Segment elle parlamentarische Kontrolle; sie lãh-

5 von Münch, I., Grundgeæ*z-kommenter, Bd. 2, Fnnkñ¡rt/ll. 1976, S. 495ff.
6 Mecring, O., in: Th¡yien, U./Schûucmeye¡, S. (Hg.): Bederf d¡s Recht der par-
tament¡ri¡chen Untersubhungsaus¡chüs!ê einer Reform?, B¡den-Baden 198E, S. 133

l0 ll



me' i¡ diesem Sinne die Demok¡atie. Die bedenklichen Folgen dieses Sach-
verhalts sin¿ n¡ôn gering ar achten, such und gende, ** Ëotz tlo; *d
vieler ¡nderer shststrsg€[dêr Sta¡tsrechtler Einwãnde, z. B. ãss G lO€ese¡z
aach wie vor gilt r¡nd in der Zwischeozeit von fast ¡iem¡nd mehr in Frage
qo,"ll, wird. Die nçgativen geheimdieactlichen, Bärgerrccbte verl*zendä
Gewõhnrmgen sind selbst ein Teil des problems. Iætãeres wi¡d dadurph ver-
stãrkt, daß die technologischen und die intern¡tionaleq Entwicklungen die
ctaocen politischóffentlicher wahmehmung r¡nd Konholl" 

^-ret¿i"hschwãcle¡. Diese potentielle schndche wird d¡ eodgültig * xott*igt"ii,
wo sich eiu Parlament aufgnmd der vierschichtigea, nationaren Interessen

19n lomherein selbstjeder ¡och so geringen Kontrollmõglichkeit begibt, wie
dies beim 'Europøparlameat' der Fall ist. Kontrollkominissio¡en J"¿'¿ort
uicht vorgesehe,n. Denok¡stisch, uûd doc heißt gerade r"prnu"ìt"ti" ã".*
kratisch gesprochen (bezoçn auf die KerneinricÈtuog, .rsi psdament), sind
die Folgerungen aus deo Läckenbest¡nd parraoentarischer xontroliá un¿
Konhollfihigkeit kl¡r r-d eind. e'tig. Nur diejenigen kõo¡en sich diesen Fol-
gerungen venieigem, die andere Grü¡de als denokrstische sicherheit daftr
b¿ben:

Zum viefe,n: D¡s Remonstr¡tio¡srpcht innerh¡lb der Geheimdieoste gilt es so
extensiv a¡ formulieren, daft jene Bärgerinnen und Bärger, ¿ie- in ¿en

liensten beschãñigt siud, sieh tr¡uen Lõnnen, ihrrcn ersæn-biirgerlichen si-
cherheitsedress¡ten im Parl¡meirt bav. in ¿er öffenttichkeit ñ sehen und
nicht in den Dieasten selbet.

Wolf-Dieter Narr lehrt Politikrvissen-
scb¡ff a¡ d€r FU Berlia rmd ist Mither-
ausgeber von Bltrgerrechúe & hli-
rÅICILIP

Zum ersten lauten sie; Das ao Geheiudieosten ist aufangeben bav. ebzu-
bauen, ¿loc keinen demok¡atisch ootwardigen r¡¡d ötrentlich ausweisbaren
Zelen die,nt. Dazu gehört an erster Stelle der admini5j¡¡t¡rr", døc heißt der
die eigenen Bärçrinneo und Bürger geåeim auskr¡ndschaftende instit'tio-
nelle Verfæsrmgsschurz. p"S gi" G¡ostigÐ Gelegeoheit der Einigungt;d
des abgeschnúlzenen 'Kalten Krieges' nicht ge,nutzt wurde, um ¿¡esas;rin¿
9T X"tt* Krieges. in n¿a¡me Erde a¡ legen, lst nicht nur ein Ja¡nner. DiÀ
versãum¡is belegt die i¡ner- rmd a'ßerrppa.ntiveo latetessea, die in der Tat
d¡s helle Licht der öffentlichen Kritik scher¡e'müssen. Gleiches gilt ftr dsE
G l0'Gesetz.
znm o,teit*' Das, was vo¡ deo Geheimdieasteil ('nd ihrerseits ar überprü-
fenden st¡sfrechtlichen Aufgaben) noch bleibt, ist shictu sensu im klassisch
rechtsstsstlich€Nr Sinne a¡ verrechttichea, .te" heißt in Rechtsbegrifd J;;
ialerpretatorische Dehnfugeû geriag sind.
Zum dritte¡: Die parlamenfarische Koncolle ist mit a¡sãtzrichen Kompeteri-
zea ana¡¡eichern. Hieran gehõrt an erster stelle die Koryetenz, dsfj dL enç
sprechende Kommissioa sich eigene Informationsqr¡ellen erschließen ta¡n.
Zum ¡¡deren ist von¡õten, die Ko¡holrinstsza, an vermÊh¡,.r, sprich we-
aigstørs ei¡e teilweise übertappende konkrirrierende Kontrollinst¡nz hinzuzu-
fügen. Diaselbe sollte nicht pulaoentarisch zusa,nmêngesetrt *i" ;t;;;
eigenen õffeotlichen Instånz Rechenschaft ablege,n mässen.
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